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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (sicherer Drittstaat - Art. 31a Abs. 1 Bst. a
AsylG)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst.
d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Die Beschwerdeführenden
haben am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 und Art. 108 Abs. 3 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die
Beschwerde ist - unter Vorbehalt der nachfolgenden Erwägung - einzutreten.

E. 1.4
Der vorliegenden Beschwerde kommt von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu und
das SEM hat diese auch nicht entzogen (vgl. Art. 42 AsylG sowie Art. 55 Abs. 1 und 2
VwVG). Auf die Anträge, es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu gewähren
(inklusive entsprechende Anweisung an die kantonalen Behörden) und die Aussetzung des
Wegweisungsvollzugs sei superprovisorisch zu verfügen, ist daher nicht einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).
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Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt wird, handelt es sich um
ein solches Rechtsmittel, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a
Abs. 2 AsylG). Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Vorab ist auf die formellen Rügen der unrichtigen beziehungsweise unvollständigen
Sachverhaltsfeststellung einzugehen, da sie allenfalls geeignet wären, eine Kassation der
angefochtenen Verfügung zu bewirken.

E. 4.2.1
Die Beschwerdeführenden rügen konkret, dass das SEM keine weiteren Abklärungen
bezüglich des gegenwärtigen Gesundheitszustands der Beschwerdeführerin und des
(zeitnahen) Zugangs zu einer entsprechenden medizinischen Behandlung in Griechenland
vorgenommen hat.

E. 4.2.2
Hierzu ist festzuhalten, dass das SEM vor Erlass der Verfügung die massgeblichen
Unterlagen und Informationen beim zuständigen Gesundheitsdienst eingefordert und diese
erhalten hat (vgl. Bst. G. vorstehend). Aufgrund der vorliegenden Akten ist nicht
ersichtlich, inwiefern es weitere Abklärungen im Zusammenhang mit der gesundheitlichen
Situation der Beschwerdeführerin hätten vornehmen sollen. Die entsprechenden
Ausführungen in der Beschwerde zielen bereits deshalb ins Leere, weil darin von einer
(manifestierten) Präeklampsie bei der Beschwerdeführerin ausgegangen wird, bei ihr jedoch
gemäss den vorliegenden Akten nur ein erhöhtes Risiko einer solchen besteht (vgl. Akten
SEM (...)-53/2 und -54/2).

E. 4.3.1
Des Weiteren bemängeln die Beschwerdeführenden, dass das SEM mangels Durchführung
einer persönlichen Anhörung den Sachverhalt insbesondere auch zu den Ereignissen in
Griechenland nicht vollständig festgestellt hat.

E. 4.3.2
Dem ist entgegenzuhalten, dass eine Befragung respektive Anhörung vor der Fällung von
Nichteintretensentscheiden nicht vorgesehen ist und die Beschwerdeführenden im
vorinstanzlichen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatten, sich schriftlich zu ihrem
Aufenthalt in Griechenland und den Gründen, die ihrer Ansicht nach gegen eine
Wegweisung dorthin sprechen, zu äussern (vgl. Bstn. E. und H. vorstehend). Es ist daher -
sowie unter Hinweis auf die Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführenden - auch
diesbezüglich von einem vollständig erstellten rechtserheblichen Sachverhalt auszugehen.

E. 4.4
Nach dem Gesagten besteht - auch im Hinblick auf das in den Beschwerdeziffern 43 ff.
Ausgeführte (vgl. dazu auch E. 8.2.3 nachstehend) - kein Grund, die angefochtene
Verfügung aus formellen Gründen aufzuheben. Das Subeventualbegehren ist abzuweisen.
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Nach dem in E. 4.3.2 vorstehend Ausgeführten besteht auch keine Veranlassung, im
vorliegenden Beschwerdeverfahren eine mündliche Verhandlung durchzuführen respektive
die Beschwerdeführenden einzuvernehmen. Der in der Beschwerdebegründung gestellte
entsprechende Antrag (vgl. Beschwerdeziffer 59) ist daher ebenfalls abzuweisen.

E. 6.1
Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht
eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als
sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten
hat.

E. 6.2
Griechenland ist ein EU-Mitgliedstaat und gilt als sicherer Drittstaat im Sinne von Art. 6a
Abs. 2 Bst. b AsylG (vgl. den - bisher nicht revidierten - Beschluss des Bundesrates vom
14. Dezember 2007). Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass die
Beschwerdeführenden in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt wurden und die
griechischen Behörden ihrer Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben.

E. 6.3
Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf die
Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten. Daran vermögen die
Ausführungen in der Beschwerde zum Hauptantrag nichts zu ändern, wobei diesbezüglich
auf die nachstehenden Erwägungen zur Zulässigkeit und Zumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs zu verweisen ist.

E. 7.1
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 7.2
Die Beschwerdeführenden verfügen insbesondere weder über eine ausländerrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4;
2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 8.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die
vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim
Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der
Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).

E. 8.2.1
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz
(insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über
die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des



Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3
EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts-
oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).

E. 8.2.2
In Übereinstimmung mit der Vorinstanz, auf deren Ausführungen grundsätzlich verwiesen
werden kann, und entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden erweist sich der
Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der genannten völker- und
landesrechtlichen Bestimmung als zulässig. Bei Griechenland handelt es sich um einen
sicheren Drittstaat, in welchem die Beschwerdeführenden Schutz vor Rückschiebung im
Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden. Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der
FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301)
und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach.
Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in
Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen
Lebens schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Gemäss
koordinierter Praxis ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit
Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung
von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. Referenzurteile des BVGer E-3427/2021,
E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.2 und D-2590/2025 vom 11. September 2025 E. 8
f.). Die von den Beschwerdeführenden auf Beschwerdeebene angerufenen Quellen und die
sonstigen Beschwerdevorbringen vermögen nichts an dieser Einschätzung zu ändern.

E. 8.2.3
Hinsichtlich der gerügten Verletzung der Bestimmungen des Übereinkommens zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW; SR 0.108) ist
festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten kann.
Abgesehen davon, dass die entsprechenden Beschwerdevorbringen nicht sie zu betreffen
scheinen (es wird eine psychisch schwer angeschlagene Mutter von zwei Kindern
respektive eine vormals alleine in Obdachlosigkeit lebende Frau erwähnt), ist darauf
hinzuweisen, dass die Normen des Übereinkommens zwar für die völkerrechtskonforme
Auslegung des innerstaatlichen Rechts von Bedeutung sind (vgl. BGE 137 I 305 E. 3.2),
sich jedoch in erster Linie an die Legislative, die Politik und die Gesellschaft richten (vgl.
statt vieler Urteil des BVGer E-4202/2024 vom 18. Juli 2024 E. 8.2.4 m.w.H.).

E. 8.2.4
Der Vollzug der Wegweisung ist demnach als zulässig zu qualifizieren.

E. 8.3.1.1
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner
Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von
Wegweisungen in Mitgliedstaaten der EU besteht eine gesetzliche Vermutung der
Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 AIG). Diese Legalvermutung gilt mit Bezug auf Griechenland
grundsätzlich auch für vulnerable Personen wie zum Beispiel Schwangere oder Personen,
welche an gesundheitlichen Problemen leiden, die nicht als schwerwiegende Erkrankung
einzustufen sind. Hingegen erachtet das Gericht den Vollzug der Wegweisung von äussert
vulnerablen schutzberechtigten Personen grundsätzlich als unzumutbar, ausser, es



bestünden besonders begünstigende Umstände, aufgrund derer ausnahmsweise vom
Gegenteil ausgegangen werden kann (vgl. zum Ganzen das zitierte Referenzurteil
E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.5.1 und E. 11.5.3). Wird im konkreten Einzelfall
festgestellt, dass die Legalvermutung der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs besteht,
so hat die betroffene Person die Möglichkeit, diese umzustossen. Dazu hat sie jedoch
ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass sie in Griechenland aufgrund von
individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine
existenzielle Notlage geraten würde (vgl. a.a.O. E. 11.4).

E. 8.3.1.2
Sind Familien mit Kindern betroffen - welche auch als vulnerable Personen bezeichnet
werden können -, erachtet das Bundesverwaltungsgericht den Vollzug der Wegweisung als
zumutbar, falls günstige Voraussetzungen oder Umstände vorliegen. In jedem Fall sind im
Rahmen der Abwägung sämtliche konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen,
wie Alter, Gesundheitszustand, Ausbildung, Fremdsprachenkenntnisse und Berufserfahrung
der Betroffenen, aber auch ob und inwieweit sie eigene, ihnen zumutbare Anstrengungen
unternommen beziehungsweise bereits versucht haben, in Griechenland Hilfe in Anspruch
zu nehmen (vgl. a.a.O. E. 11.5.2). Diese Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht
jüngst in seinem Referenzurteil D-2590/2025 vom 11. September 2025 präzisiert. Dabei hat
es festgehalten, dass die Situation für Familien mit Kindern, die in Griechenland
internationalen Schutz erhalten haben, nach wie vor schwierig sei und diesem Umstand bei
der Prüfung der Frage, ob im konkreten Einzelfall die Vermutung der Zumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs umge-stossen wird, Rechnung zu tragen sei. Allerdings könne und
dürfe auch von in Griechenland schutzberechtigten Familien erwartet werden, dass sie
konkrete Anstrengungen unternehmen würden, um sich in der Aufnahmegesellschaft zu
integrieren und sich bei Bedarf an staatliche Einrichtungen oder karitative Organisationen
zu wenden. Einzig der Verweis auf schwierige Aufnahme- und Lebensbedingungen genüge
nicht, um den Wegweisungsvollzug unzulässig oder unzumutbar erscheinen zu lassen. Nur
wenn es den Familienmitgliedern trotz glaubhafter, konkreter Anstrengungen und unter
Ausschöpfung der vorhandenen Ressourcen nicht gelungen sei, in Griechenland eine
Existenzgrundlage im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG aufzubauen, könne von der
Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs gesprochen werden (vgl. a.a.O. E. 9.8).

E. 8.3.2.1
Die Beschwerdeführenden haben weder mit ihren Ausführungen im vorinstanzlichen
Verfahren noch mit ihren Beschwerdevorbringen, die teilweise nicht sie zu betreffen
scheinen, ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorgebracht, dass sie bei einer Rückkehr nach
Griechenland in eine existenzielle Notlage geraten würden. Auch wenn die Situation für
anerkannte Flüchtlinge in Griechenland schwierig ist, erscheinen die Herausforderungen im
Alltag, mit denen die Beschwerdeführenden bei einer Rückkehr konfrontiert sein dürften,
bei zumutbarer Eigeninitiative nicht unüberwindbar. Aufgrund ihres Schutzstatus haben sie
in Griechenland grundsätzlich Zugang zu Sozialleistungen, zum griechischen Arbeitsmarkt
und zur Gesundheitsversorgung. Sie können sich - wie bereits in der angefochtenen
Verfügung festgehalten - als anerkannte Flüchtlinge auf die Qualifikationsrichtlinie
berufen. Es ist ihnen zuzumuten, sich an die entsprechenden Stellen oder an karitative
Organisationen zu wenden (für einen Überblick über die derzeit bestehenden Angebote und
zu Internetseiten, die auch Angaben in Farsi enthalten, siehe das Referenzurteil
D-2590/2025 E. 9) und im Bedarfsfall ihre Rechte auf dem Rechtsweg durchzusetzen. Aus



den Akten und insbesondere der Stellungnahme zum rechtlichen Gehör vom 4. September
2025 geht nicht hervor, dass sie sich in Griechenland nach der Schutzgewährung
hinreichend um staatliche oder karikative Unterstützung zwecks Integrierung bemüht
hätten. Die (unsubstanziierten) Vorbringen zur (angeblichen) Obdachlosigkeit des
Beschwerdeführers sowie zu seinen vergeblichen Versuchen, bei verschiedenen Stellen
Hilfe zu erhalten, reichen hierfür nicht aus. Ausserdem begaben sich die
Beschwerdeführenden nur wenige Monate nach Gewährung des Schutzstatus
beziehungsweise höchstens einige Wochen nach Erhalt des griechischen
Flüchtlingsausweises ausser Landes, was ebenfalls dafür spricht, dass sie nicht alles ihnen
Zumutbare unternommen haben, um die benötigte Unterstützung (auch im Hinblick auf die
Integrierung in den Arbeitsmarkt) zu erhalten. Dabei ist irrelevant, dass die
Beschwerdeführerin - wie in der Stellungnahme vom 4. September 2025 angeführt - zum
Zeitpunkt ihres Aufenthalts in Griechenland noch minderjährig war.

E. 8.3.2.2
Die aktenkundigen psychischen Beschwerden sowie allfällige weitere gesundheitliche
Probleme des Beschwerdeführers (vgl. Bstn. C.b und G. vorstehend) stehen einem Vollzug
der Wegweisung nach Griechenland nicht entgegen. Der Beschwerdeführer gehört
deswegen nicht zu den äusserst vulnerablen Personen, die an schweren Krankheiten leiden,
bei denen der Vollzug der Wegweisung im Sinne Rechtsprechung nur bei Vorliegen
besonders günstiger Umstände zumutbar ist. Eine (Weiter-)Behandlung ist ebenso in
Griechenland möglich (vgl. dazu einlässlich das Referenzurteil D-2590/2025 E. 9.7). Es
bestehen - unter Berücksichtigung der Ausführungen in der Stellungnahme vom 4.
September 2025 - keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass ihm eine notwendige
medizinische Behandlung in Griechenland nicht zugänglich sein wird. Das Gleiche gilt -
unter Hinweis auf E. 8.3.1.1 vorstehend und unter Berücksichtigung der in den Akten
liegenden ärztlichen Berichte (vgl. Akten SEM (...)-52/2, -53/2, -54/2) sowie der Auskunft
des zuständigen Gesundheitsdienstes (vgl. Bst. G. vorstehend) - für die
Beschwerdeführerin, auch wenn bei ihr namentlich ein erhöhtes Risiko einer Präeklampsie
besteht.

E. 8.3.2.3
Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass eine allfällige Gefährdung durch Dritte in
Griechenland (vgl. entsprechendes Vorbringen der Beschwerdeführerin während des
Dublin-Gesprächs; Bst. C.a vorstehend) einem Wegweisungsvollzug nicht entgegensteht,
da Griechenland ein Rechtsstaat mit einer funktionierenden Polizeibehörde ist, von dessen
Schutzwille und -fähigkeit bezüglich Übergriffen vonseiten Dritter auszugehen ist (vgl.
etwa Urteil des BVGer D-3846/2024 vom 26. Juni 2024 E. 8.4 m.w.H.).

E. 8.3.2.4
Die Beschwerdeführenden vermögen nach dem Gesagten die Vermutung, der Vollzug der
Wegweisung nach Griechenland sei auch in ihrem Fall zumutbar, nicht umzustossen. Es ist
nicht davon auszugehen, dass sie bei einer Rückkehr nach Griechenland in eine
existenzbedrohende Situation geraten würden. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich
somit als zumutbar.

E. 8.3.2.5
Bei dieser Sachlage besteht auch kein Anlass zur Einholung individueller Zusicherungen
seitens der griechischen Behörden betreffend den Zugang zu einer angebrachten



Unterbringung und medizinischer Versorgung. Das entsprechende
(Subsubeventual-)Begehren ist demnach ebenfalls abzuweisen.

E. 8.4
Der Vollzug der Wegweisung ist schliesslich nach Art. 83 Abs. 2 AIG möglich, da die
griechischen Behörden einer Rückübernahme der Beschwerdeführenden ausdrücklich
zugestimmt haben und sie in Griechenland gemäss Auskunft der griechischen Behörden -
und entgegen der unglaubhaften Behauptung des Beschwerdeführers in der Stellungnahme
vom 4. September 2025 (vgl. ebenda Ziff. 2) - über gültige Aufenthaltsbewilligungen
verfügen.

E. 8.5
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug nach Griechenland zu
Recht als zulässig, zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen
Aufnahme fällt somit ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AIG). Die sonstigen
Beschwerdevorbringen vermögen an dieser Einschätzung nichts zu ändern, weshalb nicht
weiter darauf einzugehen ist.

E. 9
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt und - soweit
diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf
einzutreten ist.

E. 10.1
Mit dem vorliegenden Urteil ist das Gesuch um Verzicht auf die Erhebung eines
Kostenvorschusses gegenstandslos geworden.

E. 10.2
Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung im Sinne von Art. 65 Abs.
1 VwVG und um Beiordnung des Rechtsvertreters als amtlicher Rechtsbeistand gemäss
Art. 102m Abs. 1 Bst. a AsylG sind abzuweisen, da die Begehren von Anfang an als
aussichtslos zu bezeichnen waren.

E. 10.3
Die Verfahrenskosten sind den Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG)
und auf insgesamt Fr. 1'000.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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